
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/7/23 99/20/0110
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 Veröffentlicht am 23.07.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

WaffG 1996 §23 Abs2;

Rechtssatz

Zur Lösung der Frage, ob und in welchem Umfang der ASt iSd § 23 Abs 2 Wa<G 1996 zusätzlich (hier: mehr als die

schon genehmigten vier) Schusswa<en zur Ausübung des Schießsports benötigt, hat sich die Behörde insbesondere

damit auseinanderzusetzen, welche einzelnen Schießsportdisziplinen im Schießsportbereich bestehen, welche Wa<en

dafür jeweils erforderlich sind, ob und welche Voraussetzungen regelmäßig bei Schießsportvereinen, im Besonderen

bei dem in Rede stehenden, für die Ausübung der einzelnen Sportschützendisziplinen bestehen, ob und welche

Schießkurse für deren Ausübung allenfalls gefordert werden, welchem Schießsportniveau der ASt entspricht sowie ob

und inwieweit ungeachtet der LegaldeCnition des § 1 Wa<G 1996 die für den Schießsport bestimmten Wa<en auch

dazu geeignet sind, den in § 1 Z 1 WaffG 1996 angeführten Zwecken zu dienen.
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